
Abschlussprüfung/en auslaufendes Diplomstudium Lehramt 30.04.2021 

 
• Mit 03.04.2018 ist eine Verordnung des Senats über einen Zusatz der Prüfungsordnungen in 

den Diplomstudien Lehramt erschienen. 

• Diese Verordnung gilt bis zum Auslaufen des Diplomstudiums Lehramt am 30.04.2021 

• Die Diplomprüfung kann in 2 Teilprüfungen (UF mit Diplomarbeit, UF ohne Diplomarbeit) 
erfolgen. Die zeitliche Befristung zwischen den Teildiplomprüfungen (ursprünglich 7 Tage) 
wurde aufgrund der COVID-19 Regelungen außer Kraft gesetzt. 

• Es gibt keine Vorgabe hinsichtlich der Reihenfolge der Teilprüfungen. 

• Die Diplomprüfung ist positiv absolviert, wenn beide Teilprüfungen positiv absolviert 
wurden. 

• Die Anmeldung erfolgt mit einer Mail am SSC/SSSt des Unterrichtsfachs in dem die 
Diplomarbeit verfasst wurde (UF mit DA). 

• Zwischen Anmeldung und 1. Prüfungstermin müssen mind. 14 Tage liegen. Dieser Zeitraum 
dient der Terminorganisation und Kontrolle der Voraussetzungen. 

• Auf Antrag kann die Diplomprüfung kommissionell erfolgen. 

• Die VO im Volltext: http://www.univie.ac.at/mtbl02/2017_2018/2017_2018_56.pdf 

 

Mögliche Konstellationen, die im Zuge der Verordnung entstehen können 
 

1.Teilprüfung UF 2.Teilprüfung UF Konsequenzen 

Positiv Positiv • Eintragung beider Noten im Sammelzeugnis 
• Erfolgreicher Studienabschluss 
• Datum des Studienabschlusses ist das 

Datum der letzten Teilprüfung 

Negativ Kein Antritt erforderlich • gesamte Prüfung negativ 
• Antritt zählt 
• nächster Antritt verpflichtend 

kommissionell 
Positiv Negativ • gesamte Prüfung negativ 

• gesamte Prüfung ist zu wiederholen 
• Antritt zählt 
• nächster Antritt verpflichtend 

kommissionell 
Positiv Krank – entschuldigt 

(wichtiger Grund) 
• positive Teilprüfung sowie der Antritt zählt 

nicht 
• es erfolgt eine Abmeldung, der Antritt zählt 

nicht 
• Anmeldung zu den nächsten Einzelterminen 

kann erfolgen 

http://www.univie.ac.at/mtbl02/2017_2018/2017_2018_56.pdf


Positiv Unentschuldigtes 
Fehlen 

• positive Teilprüfung sowie der Antritt zählt 
nicht 

• es erfolgt eine Abmeldung 
• Es sind beide Prüfungsteile zu absolvieren 

Krank – 
entschuldigt 
(wichtiger Grund) 

Kein Antritt • es erfolgt eine Abmeldung 
• Anmeldung zu den nächsten Einzelterminen 

kann erfolgen 
• Es sind beide Prüfungsteile zu absolvieren 

Unentschuldigtes 
Fehlen 

Kein Antritt • es erfolgt eine Abmeldung 
• Anmeldung zu den nächsten Einzelterminen 

kann erfolgen, falls Verfügbarkeit von 
Prüfungsterminen gegeben ist 

• Es sind beide Prüfungsteile zu absolvieren 

 
 
Über Konstellationen sowie deren Konsequenzen, die durch diese Liste nicht umfasst sind, 
entscheidet der SPL des 1. UF im Einvernehmen mit dem SPL des 2. UF im Einzelfall. 
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